
den Gemeindevertretungen als „Vertreter“ bezeichnet. 
Man wollte damit offenbar zum Ausdruck bringen, daß 
die Mitglieder der Kreistage und Gemeindevertretungen 
nicht die gleiche verfassungsmäßige Stellung haben wie 
die Mitglieder der Landtage und der Volkskammer. Der 
Rechtsausschuß hält diese schulmäßige Unterscheidung 
für überflüssig und schwer verständlich. Er schlägt da
her vor, daß es bei der allgemeinen Bezeichnung „Abge
ordneter“ bleibt, zumal das Gesetz selbst sich auch in 
anderen Paragraphen dieser Bezeichnung „Abgeordneter" 
bedient. Zum Beispiel wird in § 2 ausdrücklich von den 
„Abgeordneten" der Gemeindevertretungen gesprochen.

Demgemäß wäre entsprechend der Drucksache Nr. 110 
in § 47 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 3 und genau so in § 48 
das Wort „Vertreter" in „Abgeordneter“ zu ändern.

Weiter wird vorgeschlagen, in § 47 noch folgende Än
derungen vorzunehmen:

In § 47 Abs. 2 heißt es: „Wenn ein Kandidat vor Ab
lauf der Wahlperiode ausscheidet . . ." Das ist eine 
offenbar unrichtige Fassung. Gemeint ist: wenn ein Kan
didat vor der Wahl ausscheidet, denn die Wahlperiode 
beginnt mit der Wahl. Wenn ein Kandidat aber ge
wählt ist, dann ist er kein Kandidat mehr. Deshalb muß 
es richtig, dem Sinne des Gesetzes entsprechend, heißen: 
„Wenn ein Kandidat vor der Wahl ausscheidet . . .“

Ebenso wird vorgeschlagen, in Abs. 3 des § 47 dem 
zweiten Satz eine sprachlich bessere Fassung zu geben. 
Der zweite Satz lautet im Entwurf: „Die Vertretungs
körperschaft hat — abgesehen vom Todesfall — den 
Wegfall der Vertretung durch Beschluß festzustellen." 
Wir schlagen dafür folgende Fassung vor: „Das Entfal
len der Voraussetzungen oder das nachträgliche Aus
scheiden ist durch Beschluß der Vertretungskörperschaft 
festzustellen.''

Allerdings hat sich nun in jier Drucksache Nr. 110 in 
diesen Verbesserungsvorschlag schon wieder ein Druck
fehler eingeschlichen. Es ist dort von „Vertreterkörper
schaft" die Rede. Es muß in § 47 Abs. 3, letzter Satz, 
richtig heißen: „Vertre t u n g s  körperschaft".

Ich bitte nun, gleichzeitig noch die Berichtigung eini
ger offenbarer sprachlicher Ungenauigkeiten und Un
ebenheiten vorzunehmen, die in der Drucksache Nr. 110 
noch nicht enthalten ist.

In § 12 Abs. 2 Ziffer 1 heißt es: „Die Anweisung für 
die Herstellung der Wahlzettel". Es heißt sonst im gan
zen Gesetz „Stimmzettel“. Ich bitte also, es damit in Ein
klang zu bringen und auch hier statt „Wahlzettel“ 
„Stimmzettel" zu sagen.

In § 17 Abs. 2 heißt es im Entwurf: „Für jeden Bei
sitzer und Schriftführer . . . "  Es gibt nur einen Schrift
führer. Ich bitte zu berichtigen: „Für jeden Beisitzer 
und den Schriftführer . . .“

In § 20 Abs. 1, vierte Zeile, heißt es: „innerhalb der 
Straßen und Ortsbezirke". Es muß richtig heißen: 
„Straßen o d e r  Ortsbezirke".

In § 21 Abs. 2, dritte Zeile, heißt es: „Soll dabei ein 
Bürger in der Wählerliste wieder gestrichen werden". 
Dieses „wieder“ ist sinnlos. Ich bitte, es zu streichen.

Und dann als letztes in § 31, zweite Zeile: „die Wahl
vorschläge mit dem Namen der Kandidaten“. Es muß 
natürlich heißen: „mit den Namen der Kandidaten",

Damit dürften auch die technischen Fehler im Ent
wurf berichtigt sein. Mit diesen Änderungen empfiehlt 
der Rechtsausschuß dem Hause, genau so einstimmig, 
wie er den Entwurf gebilligt hat, nunmehr das Gesetz 
anzunehmen.

Präsident Dieckmann:
Das Haus wünscht, in eine Aussprache über die Ge

setzesvorlage einzutreten. Es haben sich bisher zu Worte 
gemeldet die Herren Abgeordneten Hans Müller von 
der Sozialdemokratischen Fraktion, Werner Brüssel von 
der Fraktion FDGB/FDJ u. a. und Josef Rambo von der 
Fraktion der Christlich-Demokratischen Union.

Ich erteile Herrn Abgeordneten Hans Müller das 
Wort.

Abg. Hans Müller (Sozialdem. Frakt.):
Meine Damen und Herren! Die Sozialdemokratische 

Fraktion begrüßt im Gesetz über die Wahlen zur Volks
kammer besonders den § 49, der besagt: „Die Haupt
stadt Berlin entsendet in die Volkskammer 66 Vertreter 
mit beratender Stimme." Durch diesen Paragraphen wird 
die Stellung Berlins als die Hauptstadt Deutschlands 
noch stärker untermauert. Im Gegensatz dazu versucht 
die Spalterverwaltung Westberlins krampfhaft, die 
Stadt Berlin in die Kampfstellung eines zwölften Lan
des im Bonner System hineinzupressen. Nach ihrem Wil
len soll Berlin von seiner natürlichen Verbindung mit 
der Deutschen Demokratischen Republik losgerissen 
werden. Das darf nicht geschehen. Wir legen Wert dar
auf, festzustellen: Die Vertreter Berlins ln der künftigen 
Volkskammer vertreten die einheitliche Hauptstadt 
eines einheitlichen Deutschlands. Unabhängig und frei 
von fremden kapitalistischen Einflüssen wird Berlin 
verstärkt seine wirtschaftlichen und politischen Kräfte 
entwickeln. Gemeinsam mit der Deutschen Demokrati
schen Republik kämpfen wir um die nationale Freiheit 
ganz Deutschlands, gegen die Spalter, Ausbeuter und 
Kriegshetzer, bis wir unser Ziel erreicht haben, die ein
heitliche Hauptstadt eines einheitlichen, friedliebenden 
und demokratischen Deutschlands zu sein. In diesem 
Sinne stimmen wir dem Gesetz zu.

(Beifall)

Präsident Dieckmann:
Das Wort hat nunmehr der Herr Abgeordnete 

Brüssel.

Abg. Brüssel (FDGB/FDJ u.a.):
Meine Damen und Herren! Die Verfassung der Deut

schen Demokratischen Republik, welche am 7. Oktober 
1949 von der Provisorischen Volkskammer angenommen 
und bestätigt worden ist, gibt der Jugend der Deut
schen Demokratischen Republik die Möglichkeit, bereits 
mit 18 Jahren an den Wahlen teilzunehmen. Die deutsche 
Jugend wird am 15. Oktober zum ersten Male die ihr 
gewährten Rechte wahrnehmen und an der Wahlurne 
ihre Stimme für die Nationale Front des demokratischen 
Deutschland abgeben.

Wir Jugendlichen wissen sehr gut, daß die Wahlen 
am 15. Oktober von geschichtlicher Bedeutung sind und 
einen entscheidenden Schlag gegen die imperialistischen 
Kriegspläne bedeuten. Die deutsche Jugend hat schon 
vor nicht allzu langer Zeit bei dem großen Deutschland
treffen zu Pfingsten in Berlin bewiesen, daß sie nicht 
mehr für die Profitinteressen der Imperialisten auf dem 
Schlachtfeld verbluten will. Sie will lernen, studieren 
und für den Frieden arbeiten. Ich rufe deshalb die ge
samte Jugend der Deutschen Demokratischen Republik 
auf: Beweist, daß ihr das historische Telegramm Ge
neralissimus Stalins, welches er anläßlich des großen 
Deutschlandtreffens an die deutsche Jugend sandte, ver
standen habt! Beteiligt euch geschlossen am 15. Oktober 
an den Volkswahlen! Gebt eure Stimme für die Kandi
daten der Nationalen Front des demokratischen Deutsch
land! Damit werdet ihr entscheidend mithelfen, den 
Frieden in Europa zu sichern und eine glückliche Zu
kunft der jungen Generation zu bauen.
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